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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.2005

Norm

StVO §4 Abs5

VersVG §6 Abs3

Rechtssatz

Da aber nicht jede Übertretung des § 4 Abs 5 StVO für sich alleine schon eine Verletzung der Aufklärungsp4icht

darstellt, muss der Versicherer eine konkrete Verdachtslage beweisen, die infolge Unterlassen der Anzeige objektiv im

Nachhinein nicht mehr mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Entscheidungstexte

7 Ob 299/04b

Entscheidungstext OGH 02.03.2005 7 Ob 299/04b
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